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synode mitteilte, hat der Kirchenrat beschlossen, diese Abstimmung im
Frühling 1949 durchzuführen. Nachdem den Kirchenpflegen auseinander-
gesetzt worden war, welche Funktionen sie auf' diese Volksabstimmung
hin unter den Konfessionsangehörigen zu übernehmen haben, stellte
Pfarrer Hoegger (Baden) einen Wiedererwägungsantrag. Denn der grosse
Aufwand an Zeit und Geld „lohne sich nicht für eine Sache, die ja doch
negativ entschieden werde". Jedenfalls sollte der Kirchenrat mit der
Ansetzung der Volksabstimmung noch zuwarten, bis die Synode ein wei-
teres Mal Gelegenheit erhalte, sich zum Problem des Frauenstimm- und
-Wahlrechts zu äussern. Während Laien und Pfarrherren diese Stellung-
nähme unterstützten, votierten Pfarrer Wolfer (Buchs) und Prof. Dr.
H. Staehelin (Buchs) zugunsten einer baldigen Volksbefragung. Aber
auch der Präsident des Kirchenrates, Pfarrer Hans Tanner (Zofingen),
bekannte sich zum Wiedererwägungsantrag.

Die Synode beschloss, mit allen gegen 22 Stimmen, der Kür-
chenrat solle mit der Durchführung der Volksabstimmung über die
Wählbarkeit der Frauen in die Kirchenpflegen und Kirchenaus-
schüsse zuwarten. An einer späteren Sitzung will die Synode end-
gültig entscheiden, wie das Problem weiter zu behandeln sei. Hätte
der Entscheid am 22. November in der Herbstsynode in Aarau fallen
sollen, dann wäre (nach den Darlegungen von Kirchenratssekretär Pfarrer
Hug und den weiteren Votanten) ein Verzicht auf die Volksbefragung
beschlossen worden. Trotzdem viele Synodale die Notwendigkeit und
Wünschbarkeit einer aktiveren Mitarbeit der Frau in der Beaufsichtigung
und Administration des kirchlichen Lebens durchaus bejahen, sieht man
kaum eine Möglichkeit, die stimmberechtigten Konfessionsangehörigen
in ihrer Mehrheit während absehbarer Zeit für diese Reform gewinnen
zu können. NZZ., 26. 11. 48.

Ablehnung des Frauenstimmrechts in Solothurn
In der kantonalen Volksabstimmung vom 14. November 1948 über

vier Partialrevisionen der Staatsverfassung wurden die ersten drei Vor-
lagen über die Wahlart der Gemeindebehörden, über das Stimm- und



Wahlrecht der Männer in Gemeindeangelegenheiten und über die Bil-
dung, Vereinigung oder Auflösung von Gemeinden mit geringem Mehr

angenommen. Dagegen wurde die vierte Vorlage, die ein beschränktes
Stimm- und Wahlrecht für Frauen in Gemeindeangelegenheiten (Schul-,
Vormundschafts-, Gesundheits- und Fürsorgewesen) einführen wollte, mit
9352 gegen 9537 Stimmen verworfen. Die Stimmbeteiligung betrug 40o/o.

Das Bundesgesetz über das Dienstverhältnis der Bundesbeamten vom
30. Juni 1927 ist in Revision begriffen. Als wichtige Vorarbeit wird
gegenwärtig die Besoldungsordnung der Beamten und Angestellten aller
Zweige der Bundesverwaltung von der im Gesetz selbst verankerten
paritätischen Kommission beraten. Eine Spezialkommission befaest
sich mit der Prüfung des Besoldungsproblems des weiblichen Personals.

Das Schweizerische Frauensekretariat hat diese Gelegenheit benützt,
um sich im Namen vieler Frauenverbände in einer Eingabe an den
Bundesrat für eine Besserstellung der Frauen im Bundesdienst einzu-
setzen. Wir hoffen, dass der Eingabe Erfolg beschieden sei.
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